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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

An die Vorsitzenden, die Mitglieder und stellvertreten-

den Mitglieder des 

 

- Landesjugendhilfeausschuss 

- Ausschuss für den LVR-Verbund WohnenPlusLeben 

- Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 

- Krankenhausausschuss 1-4 

- Gesundheitsausschuss       

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss  

- Schulausschuss      

- Umweltausschuss   

- Kulturausschuss 

 

nachrichtlich:   

Geschäftsführungen der Fraktionen 

in der Landschaftsversammlung Rheinland 

 

über LVR-Fachbereich 06 

 

 

   30.05.2025 

12.13-FSJ/BFD/FÖJ 

 

Herr Babczyk 

Tel    0221 809-2375 

Fax   0221 8284-0209 

matthias.babczyk@lvr.de 

 

Frau Schneider 

Tel    0221-809-2570 

Fax   0221 8284-1023  

corinna.schneider1@lvr.de 

 

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/133 – Bildungsjahr 2025/26: Plätze in 

FSJ und FÖJ 

 

Im Zusammenhang mit den Jugendfreiwilligendiensten insgesamt (FSJ und FÖJ) hat 

die Fraktion Die Linke. die folgenden Fragen: 

 

Der Landesjugendhilfeausschuss beschloss laut Niederschrift in seiner Sitzung vom 

06.02.2025 einstimmig den folgenden Appell an die LVR-Kämmerei 

zu FÖJ-Plätzen:  

Aus inhaltlichen und finanziellen Gesichtspunkten soll nicht an der durch den 

LVR finanzierten Platzzahl von 36 Plätzen und der Aufstockung des Taschen-

geldes gespart werden. Gerade an dieser Stelle sind Einsparungen kontrapro-

duktiv, weil sie Kürzungen des Bundes und des Landes nach sich ziehen. Im 

Falle einer Haushaltssperre soll das FÖJ davon ausgenommen werden. 

 

1. Inwieweit ist die Finanzierung für Plätze des FSJ und des FÖJ in 2025 

von der Haushaltsbewirtschaftung betroffen? 

 

Die Finanzierung der Plätze des FSJ und des FÖJ sind Bestandteil der Haushaltsbe-

wirtschaftung in 2025. FÖJ und FSJ können wie geplant durchgeführt werden. 
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2. Wie viele Plätze für FSJ und FÖJ waren für das Bildungsjahr 2025/26   

geplant? Wie viele werden nun voraussichtlich angeboten? 

 

Wie bei der Beantwortung der vorherigen Anfrage (Anfrage Nr. 15/130) angegeben, 

fanden Anfang April die Kontingentverhandlungen mit dem Träger Internationale Ju-

gendgemeinschaftsdienste e.V. (IJGD) statt. Im FSJ und BFD stehen in 2025/2026 

wie üblich insgesamt 300 Plätze für FSJ und BFD zur Verfügung. Kürzungen sind nicht 

geplant. 

Das Besetzungsverfahren im FSJ/BFD ist im Frühjahr 2025 wie geplant gestartet. 

Zwischenzeitlich haben alle Interessent*innen, auch die, die sich bereits Anfang des 

Jahres beworben hatten, eine Zusage für einen Platz erhalten.  

 

Im FÖJ wurden für das Bildungsjahr 2025/26 im Winter 2024 insg. 206 Plätze geplant. 

Bedingt durch die vorläufige 50%ige Haushaltssperre wurden 18 durch den LVR ge-

förderte Plätze erstmal nicht vergeben und insgesamt nur 188 Plätze freigegeben. 

Des Weiteren wurden im Frühjahr noch keine Verträge mit Interessierten geschlos-

sen, da der finale Betrag des Taschengeldes noch nicht bekannt war. 

  

Mit der Bereitstellung der Haushaltsmittel wurden jetzt alle 206 FÖJ-Plätze an die 

Einsatzstellen verteilt und der volle Betrag des Taschengeldes kann ausgezahlt wer-

den. Folglich können die Verträge mit den neuen Freiwilligen jetzt abgeschlossen wer-

den und eine volle Auslastung der Plätze wird angestrebt.  

 

Aufgrund des späten Zeitpunkts der Bekanntgabe der Mittelbereitstellung und damit 

verbundenen hohen Unsicherheit bei allen Beteiligten kann es sein, dass nicht alle 

FÖJ-Plätze zum 1.8.2025 besetzt werden können. Sollte dieser Fall eintreten, bemü-

hen sich alle Beteiligten darum noch freie Plätze nach Beginn des Bildungsjahres nach 

zu besetzen. 

 

Darüber hinaus wird auf die ausführliche Beantwortung zur Anfrage Nr. 15/130 – 

„Plätze in den Jugendfreiwilligendiensten FSJ und FÖJ“ verwiesen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland  

In Vertretung  

 

 

 

L i m b a c h  

Erster Landesrat und LVR-Dezernent Personal und Organisation 


